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Vorwort 

Auch nach Inkrafttreten  des Gesetzes zur Regelung der gewerbs-
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung vom 7. August 1972 ist insbesondere 
der wirtschafts- und sozialpolitische Stellenwert der Arbeitnehmer-
überlassung sehr umstritten geblieben. Da die bisherigen Untersuchun-
gen zur Arbeitnehmerüberlassung sich überwiegend auf die juristischen 
Aspekte beschränken, hat der Verfasser  bewußt den sozialwissenschaft-
lichen Gesichtspunkten besonderes Gewicht beigemessen. Es handelt sich 
daher bei der vorliegenden Arbeit um den Versuch, anhand eines kon-
kreten Sozialphänomens die Verbindung zwischen sozialwissenschaft-
lichen und juristischen Erkenntnissen herzustellen. 

Die Arbeit ist im Wintersemester 1974/75 als Dissertation vom Fach-
bereich Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt/Main  angenom-
men worden. Ich möchte Herrn Prof.  Dr. Manfred Wolf für die Be-
treuung der Arbeit und für die wertvollen Anregungen vielmals dan-
ken. Auch habe ich den Behörden, Verleihern, Verbänden und anderen 
Institutionen zu danken, die bereitwil l ig Auskünfte, Informationsmate-
rial und Anregungen gaben. 

Frank  Hempel 
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Einleitung 

Jeder Gesetzgebungsakt läßt sich als Experiment auffassen,  in wel-
chem das Gesetz als experimentelle Variable eine andere Variable, 
nämlich das menschliche Verhalten, den sozialen Zustand beeinflußt 1. 
Da das Verhalten der Rechtsgenossen nicht mit mathematischer Ge-
nauigkeit vorprogrammierbar  ist, läßt sich nicht immer exakt vorher-
sehen, ob mi t dem Gesetzesinstrumentarium die angestrebte Wirkung 
erzielt wird. In besonderem Maße gi l t dies für das Gebiet des Wir t -
schaftsverwaltungsrechts.  Wird die wirtschaftliche Betätigung auf 
einem Gebiet eingeschränkt, so versuchen die Wirtschaftskreise  auf 
anderem Wege, dasselbe Ziel zu erreichen2. 

Beim Erlaß der AÜG vom 7. 8.1972 (BGBl. I S. 1393) ist man sich 
durchaus der Tatsache bewußt gewesen, daß das AÜG kein Jahrhun-
dertgesetz ist, das jahrzehntelang unveränderten Bestand haben könnte. 
Während der zweiten und dritten Beratung des Gesetzentwurfs zur 
Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung im Bundestag 
brachten die Sprecher der drei Fraktionen übereinstimmend zum Aus-
druck, mi t dem Erlaß des AÜG werde Neuland beschritten. Sollte die 
künftige Entwicklung zeigen, daß mi t dem AÜG die beabsichtigte Ord-
nung des Leiharbeitsmarktes nicht erreicht werde, so müsse das Gesetz 
an Hand der praktischen Erfahrungen unverzüglich novelliert werden3. 
Der Gesetzgeber hat in beispielhafter Weise dafür gesorgt, daß er die 
erforderlichen  Rückmeldungen erhält, wie sich das Gesetz in der Praxis 
auswirkt. Der Bundestag hat die Bundesregierung ersucht, alle zwei 
Jahre einen Erfahrungsbericht  zu erstellen. Auf Grund der statisti-
schen Meldungen der Verleiher nach § 8 AÜG 4 w i rd ferner  die Bundes-
anstalt für Arbeit in die Lage versetzt, Statistiken über den Leih-
arbeitsmarkt zu erstellen. 

Schon während des Gesetzgebungsverfahrens  wurden einige kritische 
Stimmen laut. Nach Erlaß des Gesetzes stand das AÜG vollends im 
Kreuzfeuer  der Kr i t ik . In seltener Einmütigkeit fordern  seitdem die 

Noll,  S. 76. 
2 Das klassische Beispiel ist das Sicherungseigentum, das die Funkt ion 

eines besitzlosen Pfandrechts hat. Das BGB kennt dagegen kein besitzloses 
Pfandrecht. 

3 Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, 194. Sitzung vom 21.6.1972, S. 
11377 - 11380. 

4 Bei dem Zi tat der Paragraphen des 1. Ar t . des A Ü G werden zur Verein-
fachung die Worte „1. Ar t . " weggelassen. 

2 Hempel 
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DAG, der DGB, der UZA, der BPL, die Bundesvereinigung der Ar -
beitgeberverbände und die mit der Durchführung  des Gesetzes beauf-
tragte Bundesanstalt für Arbeit eine tiefgreifende  Novellierung. Auch 
in der juristischen Literatur wurde die gesetzliche Regelung in teil-
weise sogar polemischer Form abgelehnt. Ramm beispielsweise sprach 
von einem offenkundigen  Versagen des Gesetzgebers, von fehlender 
Gesetzgebungskunst und von „begriffsjuristischen  Scheuklappen", die 
der Gesetzgeber sich angelegt habe5. 

Die Zielvorstellungen und die genannten Mittel, mit denen die Ziele 
zu verwirklichen seien, klaffen  jedoch weiter auseinander denn je. 
Während insbesondere der DGB für ein generelles Verbot der Ar -
beitnehmerüberlassung plädiert — u. a. mit der Begründung, Leihar-
beit sei moderner Menschenhandel6 — sollte nach Ansicht der beiden 
Verleiherverbände UZA und BPL das Gesetz nur in Details verändert 
werden. Ihnen geht es vor allem darum, die bürokratischen Hemmnisse 
abzubauen und nach ihrer Meinung wirtschaftlich nicht sinnvolle Be-
schränkungen aufzuheben7. 

Auch nach Inkrafttreten  sind noch zahlreiche Gesetzesverstöße sei-
tens der Verleiher bekanntgeworden. Es herrscht weiterhin der Ein-
druck vor, das AÜG sei eine stumpfe Waffe  im Kampf gegen unse-
riöse Leiharbeitsunternehmen. Die Misere hat sich noch dadurch ver-
schärft,  daß die Arbeitsbehörden in der Zeit nach Inkrafttreten  des 
AÜG personell unterbesetzt und dem Ansturm der über 4000 Anträge 
auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 1 AÜG nicht gewachsen waren. 
Sie konnten daher lange Zeit nicht gegen die zahlreichen illegalen Ver-
leiher vorgehen. Nach Angaben des Landesarbeitsamtes Frankfurt/M. 
wurden allein in Hessen rund 350 Antragsteller bis Herbst 1973 regi-
striert. Die Zahl der illegalen Verleiher wurde in Hessen auf 200 ge-
schätzt. Ferner konnte das AÜG nicht verhindern, daß die Verleiher auf 
andere Vertragsformen, ζ. B. Werkverträge auswichen. 

Hinter den sehr heftig geführten Auseinandersetzungen stehen na-
türl ich handfeste wirtschaftliche Interessen der beteiligten Verbände. 
Die Leiharbeitnehmer sind für die Entleiher nicht nur wegen des Ar -
beitskräftemangels und des von den Verleihern propagierten Abbaus 
der Personalreserven 8 interessant. Der Einsatz einer größeren Zahl von 
Leiharbeitnehmern kann ein Mi t te l zur Umgehung zahlreicher arbeits-
rechtlicher Vorschriften  sein (ζ. B. des Kündigungsschutzgesetzes oder 
des Mitbestimmungsrechts). Ferner mag der Einsatz von Leiharbeit-

5 Ramm, DB 1973, 1170 (1175). 
β Ohne Verfasser,  „Große Geschäfte m i t kleinen Leuten", FR v. 27. 4. 73, 

S. 5; ohne Verfasser,  „Ver le ih-Firmen — Flucht nach vorn", FR v. 20.7.73, 
S. 5. 

7 Bremke,  „Paragraphen, die nichts nützen", in : Die Zeit vom 11. 5. 73, S. 48. 
8 Schürhoff  in : Hdb. für Manager, 5.52 - 206. 
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nehmern vorteilhaft  sein, wei l sie den Entleiher keine Sozialleistungen 
kosten (ζ. B. Gratifikationen, betriebliche Altersversorgung, Urlaubs-
geld, Werkswohnung). Die Verleiher wollen ihrerseits den Marktantei l 
ausbauen und bekämpfen deshalb vehement ein Verbot der Arbeitneh-
merüberlassung. Die Gewerkschaften müssen befürchten, durch die 
starke Expansion der Arbeitnehmerüberlassung an Einfluß zu verlie-
ren: nur wenige Leiharbeitnehmer sind gewerkschaftlich organisiert 
und wegen ihrer oft besonderen Lebenssituation und Außenseiter-
stellung bereit, sich für deren gewerkschaftlichen Ziele einzusetzen. 
Aus dem gleichen Grund muß bezweifelt werden, ob sie sich im Kon-
fl iktsfal l  mi t den Stammarbeitnehmern in den Entleiherbetrieben soli-
darisch erklären. Da die Interessen der Leiharbeitnehmer denen der 
Stammarbeitnehmer in den Entleiherbetrieben zumindest teilweise 
diametral entgegengesetzt sein dürften, könnte die Versuchung be-
stehen, beide Arbeitnehmergruppen gegeneinander auszuspielen. 
Schließlich mag hinter der ablehnenden Haltung der Gewerkschaften 
die Befürchtung stehen, daß zahlreiche arbeitsrechtliche Schutzvor-
schriften durch den gezielten Einsatz von Leiharbeitnehmern umgan-
gen werden könnten. 

Das komplexe Phänomen der Leiharbeit läßt sich nicht mi t rein 
juristisch-dogmatischen Methoden bewältigen. Das zeigt die umfang-
reiche juristische Literatur zu dem typischen Dreiecksverhältnis Ver-
leiher - Leiharbeitnehmer - Entleiher9. Wie bereits Eugen Ehrlich rich-
t ig erkannt hat, muß der Schwerpunkt jeder Rechtsentwicklung in der 
Gesellschaft selbst und nicht in der Staatstätigkeit bzw. der Tätigkeit 
der Juristen gesehen werden10. Die Unzulänglichkeit des AÜG dürfte 
darin liegen, daß für den Gesetzgeber die alleinige Richtschnur des 
Handelns die Rechtsprechung des BVerfG und des BSG zum Adia-
interim-Fall war 1 1 . Das Verhalten des Gesetzgebers ist insofern ver-
ständlich, wei l in der Bundesrepublik bis heute keine Untersuchungen 
über die sozialwissenschaftlichen Implikationen der Leiharbeit vorlie-
gen. Dementsprechend soll den sozialwissenschaftlichen Aspekten der 
Leiharbeit in der vorliegenden Arbeit ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Erst dann kann beurteilt werden, ob der Gesetzgeber 
bestimmte Probleme über- oder unterbewertet hat. Ferner könnte sich 
herausstellen, daß bis jetzt überhaupt nur ein Teil der sozialen Impl i -
kationen erkannt wurde. Bei der sozialwissenschaftlichen Untersuchung 
im 1. Teil der Arbeit werden insbesondere die neueren Erkenntnisse 
der Industrie- und Betriebssoziologie, der Arbeits- und Berufssozio-
logie sowie der Arbeitsmarktforschung  berücksichtigt. Außerdem wer-
den volkswirtschaftliche Überlegungen mi t einbezogen. Der Schwer-

9 Vgl. dazu die Literaturübersicht: 2. Teil, 1. Abschnitt, I . 
1 0 Z i t ier t nach Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 33. 
1 1 BVerfGE 21, 261 ff.;  BSGE 31, 235 ff. 
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